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RS OGH 1977/9/27 4Ob375/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1977

Norm

UWG §7 F2

Rechtssatz

Das Klagerecht nach § 7 UWG setzt voraus, daß der Kläger von den herabsetzenden Tatsachenbehauptungen der

Beklagten auch persönlich (mitbetro8en) betro8en und damit in seinen Interessen (mitbeeinträchtigt) beeinträchtigt

ist.
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